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Gesetzesbeschluss
des Deutschen Bundestages

Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung sowie zur 
Änderung weiterer Vorschriften

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 234. Sitzung am 18. April 2013 aufgrund

der Beschlussempfehlung und des Berichts des Innenausschusses – Drucksache

17/13139 – den von der Bundesregierung eingebrachten

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung sowie

zur Änderung weiterer Vorschriften

– Drucksache 17/11473 –

mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen.

Erster Durchgang: Drs. 557/12

Fristablauf: 07.06.13



1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu Artikel 20 wird folgende Angabe eingefügt:

„Artikel 21 Änderung der Dritten Verordnung zum Sprengstoffgesetz“.

b) Die bisherigen Angaben zu den Artikeln 21 bis 30 werden die Angaben zu den Artikeln 22 bis 31.

2. Artikel 1 wird wie folgt geändert:

a) Der Inhaltsübersicht wird folgende Angabe angefügt:

„§ 16 Barrierefreiheit“.

b) § 1 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Dieses Gesetz gilt auch für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Behörden
der Länder, der Gemeinden und Gemeindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des Landes
unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts, wenn sie Bundesrecht ausführen.“

c) Dem § 3 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Für Gemeinden und Gemeindeverbände gelten die Absätze 1 und 2 nur dann, wenn
dies nach Landesrecht angeordnet ist.“

d) Dem § 12 wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Absatz 1 gilt nicht, soweit Rechte Dritter, insbesondere der Länder, entgegenstehen.“

e) Folgender § 16 wird angefügt:

„§ 16

Barrierefreiheit

Die Behörden des Bundes sollen die barrierefreie Ausgestaltung der elektronischen Kom-
munikation und der Verwendung elektronischer Dokumente nach § 4 des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes in angemessener Form gewährleisten.“

3. Artikel 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 eingefügt:

‚2. § 3 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 des De-Mail-Gesetzes wird wie folgt gefasst:

„1. bei natürlichen Personen

a) anhand eines gültigen amtlichen Ausweises, der ein Lichtbild des Inhabers enthält
und mit dem die Pass- und Ausweispflicht im Inland erfüllt wird, insbesondere
anhand eines inländischen oder nach ausländerrechtlichen Bestimmungen aner-
kannten oder zugelassenen Passes, Personalausweises oder Pass- oder Ausweis-
ersatzes,

b) anhand von Dokumenten, die bezüglich ihrer Sicherheit einem Dokument nach
Buchstabe a gleichwertig sind,

c) anhand eines elektronischen Identitätsnachweises nach § 18 des Personalaus-
weisgesetzes oder nach § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes,

d) anhand einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 Nummer 3 des Sig-
naturgesetzes oder

e) anhand sonstiger geeigneter technischer Verfahren mit gleichwertiger Sicherheit
zu einer Identifizierung anhand der Dokumente nach Buchstabe a;

2. bei juristischen Personen oder Personengesellschaften oder bei öffentlichen Stellen

a) anhand eines Auszugs aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder aus
einem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis,

b) anhand der Gründungsdokumente,
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c) anhand von Dokumenten, die bezüglich ihrer Beweiskraft den Dokumenten nach
den Buchstaben a oder b gleichwertig sind, oder

d) durch Einsichtnahme in die Register- oder Verzeichnisdaten“.‘

b) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3 und Buchstabe b wird wie folgt fasst:

‚b) Die folgenden Sätze werden angefügt:

„Hierzu versieht er im Auftrag des Senders die Nachricht mit einer dauerhaft überprüfbaren
qualifizierten elektronischen Signatur; sind der Nachricht eine oder mehrere Dateien beige-
fügt, bezieht sich die qualifizierte elektronische Signatur auch auf diese. Die Bestätigung
enthält bei natürlichen Personen den Namen und die Vornamen, bei juristischen Personen,
Personengesellschaften oder öffentlichen Stellen die Firma, den Namen oder die Bezeich-
nung des Senders in der Form, in der diese nach § 3 Absatz 2 hinterlegt sind. Die Tatsache,
dass der Absender diese Versandart genutzt hat, muss sich aus der Nachricht in der Form,
wie sie beim Empfänger ankommt, ergeben. Die Bestätigung nach Satz 1 ist nicht zulässig
bei Verwendung einer pseudonymen De-Mail-Adresse nach Absatz 2.“ ‘

c) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4 und in Satz 1 wird vor den Wörtern „von § 87a Ab-
satz 1“ das Wort „oder“ durch das Wort „und“ ersetzt.

4. Die Artikel 3 und 4 werden wie folgt gefasst:

‚Artikel 3

Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes

Das Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003
(BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 14. August 2009 (BGBl. I
S. 2827) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 3a Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete Schriftform kann, soweit nicht durch Rechts-
vorschrift etwas anderes bestimmt ist, durch die elektronische Form ersetzt werden. Der elekt-
ronischen Form genügt ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur nach dem Signaturgesetz versehen ist. Die Signierung mit einem Pseudonym, das die
Identifizierung der Person des Signaturschlüsselinhabers nicht unmittelbar durch die Behörde
ermöglicht, ist nicht zulässig. Die Schriftform kann auch ersetzt werden

1. durch unmittelbare Abgabe der Erklärung in einem elektronischen Formular, das von der
Behörde in einem Eingabegerät oder über öffentlich zugängliche Netze zur Verfügung ge-
stellt wird;

2. bei Anträgen und Anzeigen durch Versendung eines elektronischen Dokuments an die Be-
hörde mit der Versandart nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes;

3. bei elektronischen Verwaltungsakten oder sonstigen elektronischen Dokumenten der Be-
hörden durch Versendung einer De-Mail-Nachricht nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes,
bei der die Bestätigung des akkreditierten Diensteanbieters die erlassende Behörde als Nut-
zer des De-Mail-Kontos erkennen lässt;

4. durch sonstige sichere Verfahren, die durch Rechtsverordnung der Bundesregierung mit
Zustimmung des Bundesrates festgelegt werden, welche den Datenübermittler (Absender
der Daten) authentifizieren und die Integrität des elektronisch übermittelten Datensatzes
sowie die Barrierefreiheit gewährleisten; der IT-Planungsrat gibt Empfehlungen zu geeigne-
ten Verfahren ab.

In den Fällen des Satzes 4 Nummer 1 muss bei einer Eingabe über öffentlich zugängliche Netze
ein sicherer Identitätsnachweis nach § 18 des Personalausweisgesetzes oder nach § 78 Absatz 5
des Aufenthaltsgesetzes erfolgen.“

2. Dem § 33 wird folgender Absatz 7 angefügt:
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„(7) Jede Behörde soll von Urkunden, die sie selbst ausgestellt hat, auf Verlangen ein elekt-
ronisches Dokument nach Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe a oder eine elektronische Abschrift fer-
tigen und beglaubigen.“

3. Dem § 37 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Im Fall des § 3a Absatz 2 Satz 4 Nummer 3 muss die Bestätigung nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-
Gesetzes die erlassende Behörde als Nutzer des De-Mail-Kontos erkennen lassen.“

Artikel 4

Änderung des Ersten Buches Sozialgesetzbuch

§ 36a Absatz 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch – Allgemeiner Teil – (Artikel I des Gesetzes
vom 11. Dezember 1975, BGBl. I S. 3015), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 15.
Februar 2013 (BGBl. I S. 254) geändert worden ist, wird durch die folgenden Absätze 2 und 2a ersetzt:

„(2) Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete Schriftform kann, soweit nicht durch Rechtsvor-
schrift etwas anderes bestimmt ist, durch die elektronische Form ersetzt werden. Der elektronischen
Form genügt ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach
dem Signaturgesetz versehen ist. Die Signierung mit einem Pseudonym, das die Identifizierung der
Person des Signaturschlüsselinhabers nicht unmittelbar durch die Behörde ermöglicht, ist nicht zuläs-
sig. Die Schriftform kann auch ersetzt werden

1. durch unmittelbare Abgabe der Erklärung in einem elektronischen Formular, das von der Behör-
de in einem Eingabegerät oder über öffentlich zugängliche Netze zur Verfügung gestellt wird;

2. bei Anträgen und Anzeigen durch Versendung eines elektronischen Dokuments an die Behörde
mit der Versandart nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes;

3. bei elektronischen Verwaltungsakten oder sonstigen elektronischen Dokumenten der Behörden
durch Versendung einer De-Mail-Nachricht nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes, bei der die
Bestätigung des akkreditierten Diensteanbieters die erlassende Behörde als Nutzer des De-Mail-
Kontos erkennen lässt;

4. durch sonstige sichere Verfahren, die durch Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zu-
stimmung des Bundesrates festgelegt werden, welche den Datenübermittler (Absender der Da-
ten) authentifizieren und die Integrität des elektronisch übermittelten Datensatzes sowie die
Barrierefreiheit gewährleisten; der IT-Planungsrat gibt Empfehlungen zu geeigneten Verfahren
ab.

In den Fällen des Satzes 4 Nummer 1 muss bei einer Eingabe über öffentlich zugängliche Netze ein si-
cherer Identitätsnachweis nach § 18 des Personalausweisgesetzes oder nach § 78 Absatz 5 des Auf-
enthaltsgesetzes erfolgen; in der Kommunikation zwischen dem Versicherten und seiner Krankenkas-
se kann die Identität auch mit der elektronischen Gesundheitskarte nach § 291 Absatz 2a Satz 4 des
Fünften Buches elektronisch nachgewiesen werden.

(2a) Ist durch Rechtsvorschrift die Verwendung eines bestimmten Formulars vorgeschrieben,
das ein Unterschriftsfeld vorsieht, wird allein dadurch nicht die Anordnung der Schriftform bewirkt.
Bei einer für die elektronische Versendung an die Behörde bestimmten Fassung des Formulars ent-
fällt das Unterschriftsfeld.“ ‘

5. Artikel 6 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

‚4. Dem § 33 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Im Fall des § 36a Absatz 2 Satz 4 Nummer 3 des Ersten Buches muss die Bestätigung nach § 5
Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes die erlassende Behörde als Nutzer des De-Mail-Kontos erkennen
lassen.“ ‘

6. Artikel 7 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 Buchstabe b wird Absatz 4 Satz 3 wie folgt gefasst:

Drucksache 356/13 -4-



„Die Schriftform kann auch ersetzt werden durch Versendung einer De-Mail-Nachricht nach § 5
Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes, bei der die Bestätigung des akkreditierten Diensteanbieters die
erlassende Finanzbehörde als Nutzer des De-Mail-Kontos erkennen lässt.“

b) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

‚3. Dem § 119 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Im Fall des § 87a Absatz 4 Satz 3 muss die Bestätigung nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-
Gesetzes die erlassende Finanzbehörde als Nutzer des De-Mail-Kontos erkennen lassen.“ ‘

7. Artikel 9 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 eingefügt:

‚2. In § 9 Absatz 3 Satz 4 und 6 wird jeweils das Wort „schriftlich“ gestrichen.‘

b) Die bisherigen Nummern 2 bis 5 werden die Nummern 3 bis 6.

c) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 7 und wie folgt gefasst:

‚7. In § 21 Absatz 2 Satz 1 wird nach Nummer 2 folgende Nummer 2a eingefügt:

„2a. eine Übermittlung an bestimmte Dritte zur Erfüllung eines Geschäftszwecks erforder-
lich ist, der nicht in der geschäftsmäßigen Übermittlung der Daten besteht und keine
Anhaltspunkte für eine geschäftsmäßige oder unberechtigte Übermittlung der Daten
vorliegen,“.‘

d) Die bisherigen Nummern 7 und 8 werden die Nummern 8 und 9.

8. Nach Artikel 20 wird folgender Artikel 21 eingefügt:

‚Artikel 21

Änderung der Dritten Verordnung zum Sprengstoffgesetz

In § 1 Absatz 1 Satz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 und in § 2 Satz 1 der Dritten Verordnung
zum Sprengstoffgesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I S. 783) werden jeweils nach dem Wort „Ausferti-
gung“ die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt.‘

9. Die bisherigen Artikel 21 bis 23 werden die Artikel 22 bis 24.

10. Der bisherige Artikel 24 wird Artikel 25 und die Angabe „10. Mail 2012“ wird durch die Angabe „10.
Mai 2012“ ersetzt.

11. Der bisherige Artikel 25 wird Artikel 26 und wie folgt gefasst:

‚Artikel 26

Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes

§ 28 Absatz 2 des Bundeswasserstraßengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.
Mai 2007 (BGBl. I S. 962; 2008 I S. 1980), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 6. Oktober
2011 (BGBl. I S. 1986) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Satz 1 werden nach dem Wort „schriftlich“ ein Komma und das Wort „elektronisch“ eingefügt.

2. Satz 3 wird aufgehoben.‘

12. Der bisherige Artikel 26 wird Artikel 27 und § 32d wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden das Komma und die Wörter „Veröffentlichungen der Europäischen
Union“ gestrichen.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.
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bb) In Satz 2 wird die Angabe „und 3“ gestrichen.

c) Absatz 2 wird aufgehoben.

13. Der bisherige Artikel 27 wird Artikel 28 und das Wort „Luftverkehr-Zulassungs-Ordnung“ wird durch
das Wort „Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung“ ersetzt.

14. Die bisherigen Artikel 28 bis 29 werden die Artikel 29 bis 30.

15. Der bisherige Artikel 30 wird Artikel 31 und die Absätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

„(2) In Artikel 1 tritt § 2 Absatz 1 des E-Government-Gesetzes, in Artikel 2 tritt Nummer 3, in Ar-
tikel 3 Nummer 1 tritt § 3a Absatz 2 Satz 4 Nummer 2 und 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, in
Artikel 4 tritt § 36a Absatz 2 Satz 4 Nummer 2 und 3 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch, in Artikel 7
Nummer 2 tritt § 87a Absatz 3 Satz 4 Nummer 2 und Absatz 4 der Abgabenordnung am 1. Juli 2014 in
Kraft.

(3) In Artikel 1 tritt § 2 Absatz 3 und § 14 des E-Government-Gesetzes am 1. Januar 2015 in
Kraft.“
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